
Psychotherapeutische

Behandlungen und Maßnahmen

der psychosomatischen Grundversorgung

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen

vom 17. Januar 2002 (P 1820/04 A - 416)

Im Einvernehmen mit dem für das Beamtenrecht zuständigen Ministerium wird gemäß

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 der Beihilfenverordnung (BVO) vom 31. März 1958 (GVBl. S. 103),

zuletzt geändert durch Art. 13 der Verordnung vom 28. August 2001 (GVBl. S. 210)

BS 2030-1-50, folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

1 Allgemeines

1.1 Im Rahmen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 BVO sind Aufwendungen für ambulante psychothe-

rapeutische Behandlungen und Maßnahmen der psychosomatischen Grundversor-

gung mittels wissenschaftlich anerkannter Verfahren nach den Abschnitten B und G

des Gebührenverzeichnisses für ärztliche Leistungen der Gebührenordnung für Ärzte

(GOÄ) nach Maßgabe der folgenden Nummern 2 bis 8 beihilfefähig.

Die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für psychotherapeutische Behandlungen im

Rahmen einer stationären Krankenhaus- oder Sanatoriumsbehandlung wird hierdurch

nicht eingeschränkt.

1.2 Zur Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die

Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb

der Heilkunde zum Gegenstand haben. Deshalb sind Aufwendungen für Behandlun-

gen, die zur schulischen, beruflichen oder sozialen Anpassung (z.B. zur Berufsförde-

rung oder zur Erziehungsberatung) bestimmt sind, nicht beihilfefähig.

1.3 Gleichzeitige Behandlungen nach den Nummern 2, 3 und 4 schließen sich aus.
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2 Tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie

2.1 Aufwendungen für psychotherapeutische Behandlungen der tiefenpsychologisch

fundierten und der analytischen Psychotherapie nach den Nummern 860 bis 865 des

Gebührenverzeichnisses der GOÄ sind nur dann beihilfefähig, wenn

- die vorgenommene Tätigkeit der Feststellung, Heilung oder Linderung von Stö-

rungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, dient und

- beim Patienten nach Erhebung der biographischen Anamnese, gegebenenfalls

nach höchstens fünf probatorischen Sitzungen die Voraussetzungen für einen Be-

handlungserfolg gegeben sind, und

- die Festsetzungsstelle nach dem in Nummer 5 beschriebenen Verfahren vor Be-

ginn der Behandlung die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen aufgrund der Stel-

lungnahme eines Gutachters zur Notwendigkeit und zu Art und Umfang der Be-

handlung anerkannt hat.

Die Aufwendungen für die biographische Anamnese (Nummer 860 des Gebühren-

verzeichnisses der GOÄ) und höchstens fünf probatorische Sitzungen sind beihilfe-

fähig. Dies gilt auch dann, wenn sich eine psychotherapeutische Behandlung als

nicht notwendig erweist.

2.2 Indikationen zur Anwendung tiefenpsychologisch fundierter und analytischer Psy-

chotherapie sind nur:

- psychoneurotische Störungen (z. B. Angstneurosen, Phobien, neurotische Depres-

sionen, Konversionsneurosen),

- vegetativ-funktionelle und psychosomatische Störungen mit gesicherter psychi-

scher Ätiologie,

- Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder Medikamenten nach vorangegangener

Entgiftungsbehandlung, das heißt im Stadium der Entwöhnung unter Abstinenz,

- seelische Behinderung aufgrund frühkindlicher emotionaler Mangelzustände, in

Ausnahmefällen seelische Behinderungen, die im Zusammenhang mit frühkindli-

chen körperlichen Schädigungen oder Missbildungen stehen,

- seelische Behinderung als Folge schwerer chronischer Krankheitsverläufe, sofern

sie noch einen Ansatz für die Anwendung von Psychotherapie bietet (z. B. chro-

nisch verlaufende rheumatische Erkrankungen, spezielle Formen der Psychosen),
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- seelische Behinderung aufgrund extremer Situationen, die eine schwere Beein-

trächtigung der Persönlichkeit zur Folge hatten (z. B. schicksalhafte psychische

Traumen),

- seelische Behinderung als Folge psychotischer Erkrankungen, die einen Ansatz

für spezifische psychotherapeutische Interventionen erkennen lassen.

2.3 Die Aufwendungen für eine Behandlung sind je Krankheitsfall nur in folgendem

Umfang beihilfefähig:

2.3.1 bei tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie 50 Stunden, bei Gruppenbehand-

lung 40 Doppelstunden, darüber hinaus in besonderen Fällen nach einer erneuten

eingehenden Begründung des Therapeuten und der vorherigen Anerkennung ent-

sprechend Nummer 5 weitere 30 Stunden, bei Gruppenbehandlung weitere 20 Dop-

pelstunden. Zeigt sich bei der Therapie, dass das Behandlungsziel innerhalb der

Stundenzahl nicht erreicht wird, kann in medizinisch besonders begründeten Einzel-

fällen eine weitere begrenzte Behandlungsdauer von höchstens 20 Sitzungen aner-

kannt werden. Voraussetzung für die Anerkennung ist das Vorliegen einer Erkran-

kung nach Nummer 2.2, die nach ihrer besonderen Symptomatik und Struktur eine

besondere tiefenpsychologisch fundierte Bearbeitung erfordert und eine hinreichende

Prognose über das Erreichen des Behandlungsziels erlaubt. Die Anerkennung, die

erst im letzten Behandlungsabschnitt erfolgen darf, erfordert die Stellungnahme eines

Gutachters;

2.3.2 bei analytischer Psychotherapie 80 Stunden, bei Gruppenbehandlung 40 Doppel-

stunden, darüber hinaus nach jeweils einer erneuten eingehenden Begründung des

Therapeuten und der vorherigen Anerkennung entsprechend Nummer 5 weitere 80

Stunden, bei Gruppenbehandlung weitere 40 Doppelstunden, in besonderen Aus-

nahmefällen nochmals weitere 80 Stunden, bei Gruppenbehandlung weitere 40 Dop-

pelstunden. Zeigt sich bei der Therapie, dass das Behandlungsziel innerhalb der

Stundenzahl noch nicht erreicht wird, kann in medizinisch besonders begründeten

Einzelfällen eine weitere begrenzte Behandlungsdauer anerkannt werden. Vorausset-

zung für die Anerkennung ist das Vorliegen einer Erkrankung nach Nummer 2.2, die

nach ihrer besonderen Symptomatik und Struktur eine besondere analytische Bear-

beitung erfordert, und eine hinreichende Prognose über das Erreichen des Behand-
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lungsziels erlaubt. Die Anerkennung, die erst im letzten Behandlungsabschnitt erfo l-

gen darf, erfordert die Stellungnahme eines Gutachters;

2.3.3 bei tiefenpsychologisch fundierter oder analytischer Psychotherapie von Kindern

70 Stunden, bei Gruppenbehandlung 40 Doppelstunden, darüber hinaus nach einer

erneuten eingehenden Begründung des Therapeuten und der vorherigen Anerken-

nung entsprechend Nummer 5, weitere 50 Stunden, bei Gruppenbehandlung weitere

20 Doppelstunden; in besonderen Ausnahmefällen nochmals weitere 30 Stunden, bei

Gruppenbehandlung weitere 15 Doppelstunden. Zeigt sich bei der Therapie, dass das

Behandlungsziel innerhalb der Stundenzahl noch nicht erreicht wird, kann in medizi-

nisch besonders begründeten Einzelfällen eine weitere begrenzte Behandlungsdauer

anerkannt werden. Voraussetzung für die Anerkennung ist das Vorliegen einer Er-

krankung nach Nummer 2.2, die nach ihrer besonderen Symptomatik und Struktur

eine besondere analytische Bearbeitung erfordert und eine hinreichende Prognose ü-

ber das Erreichen des Behandlungszieles erlaubt. Die Anerkennung, die erst im letz-

ten Behandlungsabschnitt erfolgen darf, erfordert die Stellungnahme eines Gutach-

ters;

2.3.4 bei tiefenpsychologisch fundierter oder analytischer Psychotherapie von Jugendli-

chen 70 Stunden, bei Gruppenbehandlung 40 Doppelstunden, darüber hinaus nach

einer erneuten eingehenden Begründung des Therapeuten und der vorherigen Aner-

kennung entsprechend Nummer 5 weitere 60 Stunden, bei Gruppenbehandlung wei-

tere 30 Doppelstunden; in besonderen Ausnahmefällen nochmals weitere 50 Stun-

den, bei Gruppenbehandlung weitere 20 Doppelstunden. Zeigt sich bei der Therapie,

dass das Behandlungsziel innerhalb der Stundenzahl noch nicht erreicht wird, kann

in medizinisch besonders begründeten Einzelfällen eine weitere begrenzte Behand-

lungsdauer anerkannt werden. Voraussetzung für die Anerkennung ist das Vorliegen

einer Erkrankung nach Nr. 2.2, die nach ihrer besonderen Symptomatik und Struktur

eine besondere analytische Bearbeitung erfordert und eine hinreichende Prognose ü-

ber das Erreichen des Behandlungszieles erlaubt. Die Anerkennung, die erst im letz-

ten Behandlungsabschnitt erfolgen darf, erfordert die Stellungnahme Gutachters;

2.3.5 bei einer die tiefenpsychologisch fundierte oder analytische Psychotherapie von Kin-

dern und Jugendlichen begleitenden Einbeziehung ihrer Bezugspersonen in der Regel

im Verhältnis 1 zu 4. Abweichungen bedürfen der Begründung. Bei Vermehrung der
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Begleittherapie sind die Leistungen bei den Leistungen für das Kind oder den Ju-

gendlichen abzuziehen.

2.4 Die Aufwendungen tiefenpsychologisch fundierter oder analytischer Psychotherapie

sind nur beihilfefähig, wenn der Therapeut eine der nachfolgenden Qualifikationen

besitzt:

2.4.1 Ärztliche Psychotherapeuten

Wird die Behandlung durch einen ärztlichen Psychotherapeuten durchgeführt, muss

dieser Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Facharzt für Psychiatrie und Psy-

chotherapie, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie oder

Arzt mit der Bereichs- bzw. Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“ oder „Psychoana-

lyse“ sein. Ein Facharzt für Psychotherapeutische Medizin oder für Psychiatrie und

Psychotherapie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie sowie der

Arzt mit der Bereichsbezeichnung „Psychotherapie“ kann nur tiefenpsychologisch

fundierte Psychotherapie (Nummern 860 bis 862 des Gebührenverzeichnisses der

GOÄ) erbringen. Der Arzt mit der Bereichs- bzw. Zusatzbezeichnung „Psychoanaly-

se“ oder mit der vor dem 1. April 1984 verliehenen Bereichsbezeichnung „Psycho-

therapie“ kann auch analytische Psychotherapie (Nummern 863, 864 des Gebühren-

verzeichnisses der GOÄ) erbringen.

2.4.2 Psychologische Psychotherapeuten

2.4.2.1 Ein Psychologischer Psychotherapeut mit einer Approbation nach § 2 Psychothera-

peutengesetz – PsychThG – kann Leistungen für diejenige anerkannte Psychothera-

pieform erbringen, für die er eine vertiefte Ausbildung erfahren hat (tiefenpsycholo-

gisch fundierte und/oder analytische Psychotherapie).

2.4.2.2 Wird die Behandlung durch einen Psychologischen Psychotherapeuten mit einer Ap-

probation nach § 12 PsychThG durchgeführt, muss er

- zur vertragsärztlichen Versorgung der gesetzlichen Krankenkassen zugelassen

oder

- in das Arztregister eingetragen sein oder
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- über eine abgeschlossene Ausbildung in tiefenpsychologisch fundierter und ana-

lytischer Psychotherapie an einem bis 31. Dezember 1998 von der Kassenärztli-

chen Bundesvereinigung anerkannten psychotherapeutischen Ausbildungsinstitut

verfügen.

Ein Psychologischer Psychotherapeut kann nur Leistungen für diejenige Psychothe-

rapieform (tiefenpsychologisch fundierte und/oder analytische Psychotherapie)

erbringen, für die er zur vertragsärztlichen Versorgung der gesetzlichen Krankenkas-

sen zugelassen oder in das Arztregister eingetragen ist. Ein Psychologischer Psy-

chotherapeut, der über eine abgeschlossene Ausbildung an einem anerkannten psy-

chotherapeutischen Ausbildungsinstitut verfügt, kann tiefenpsychologisch fundierte

und analytische Psychotherapie erbringen (Nummern 860, 861 und 863 GOÄ).

2.4.3 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

2.4.3.1 Ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut mit einer Approbation nach § 2

PsychThG kann Leistungen für diejenige Psychotherapieform bei Kindern und Ju-

gendlichen erbringen, für die er eine vertiefte Ausbildung erfahren hat (tiefenpsy-

chologisch fundierte und/oder analytische Psychotherapie).

2.4.3.2 Wird die Behandlung von Kindern und Jugendlichen von einem Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten mit einer Approbation nach § 12 PsychThG durchge-

führt, muss er

- zur vertragsärztlichen Versorgung der gesetzlichen Krankenkassen zugelassen

oder

- in das Arztregister eingetragen sein oder

- über eine abgeschlossene Ausbildung in tiefenpsychologisch fundierter und ana-

lytischer Psychotherapie an einem bis zum 31. Dezember 1998 von der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung anerkannten psychotherapeutischen Ausbildungs-

institut verfügen.

Ein Kinder- und Jugendlichenpsychologischer Psychotherapeut kann nur Leistungen

für diejenige Psychotherapieform (tiefenpsychologisch fundierte und/oder analyt i-

sche Psychotherapie) erbringen, für die er zur vertragsärztlichen Versorgung der ge-

setzlichen Krankenkassen zugelassen oder in das Arztregister eingetragen ist. Ein

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, der über eine abgeschlossene Ausbildung
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an einem anerkannten psychotherapeutischen Ausbildungsinstitut verfügt, kann tie-

fenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie erbringen (Nummern

860, 861 und 863 GOÄ).

2.4.4 Fachliche Befähigung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen und für

Gruppentherapie

2.4.4.1 Die fachliche Befähigung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist,

sofern die Behandlung nicht durch einen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie

und –psychotherapie oder durch einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

erfolgt, neben der Berechtigung nach den Nummern 2.4.1, 2.4.2.1 oder 2.4.2.2, durch

die entsprechende Berechtigung einer Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen.

2.4.4.2 Die fachliche Befähigung für Gruppenbehandlungen ist, sofern die Behandlung nicht

durch einen Facharzt für Psychotherapeutische Medizin erfolgt, neben der Berecht i-

gung nach den Nummern 2.4.1, 2.4.2.1 oder 2.4.2.2, durch die entsprechende Be-

rechtigung einer Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen.

2.5 Erfolgt die Behandlung durch Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- oder

Jugendlichenpsychotherapeuten, muss spätestens nach den probatorischen Sitzungen

und vor der Begutachtung durch einen Arzt der Nachweis einer somatischen (organi-

schen) Abklärung erbracht werden (Konsiliarbericht).

3 Verhaltenstherapie

3.1 Aufwendungen für eine Verhaltenstherapie nach den Nummern 870 und 871 des

Gebührenverzeichnisses der GOÄ sind nur dann beihilfefähig, wenn

- die vorgenommene Tätigkeit der Feststellung, Heilung oder Linderung von Stö-

rungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, dient und

- beim Patienten nach Erstellen einer Verhaltensanalyse und gegebenenfalls nach

höchstens fünf probatorischen Sitzungen die Voraussetzungen für einen Behand-

lungserfolg gegeben sind und

- die Festsetzungsstelle nach dem in Nummer 5 beschriebenen Verfahren vor Be-

ginn der Behandlung die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen aufgrund der Stel-

lungnahme eines Gutachters zur Notwendigkeit und zu Art und Umfang der Be-

handlung anerkannt hat.
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Die Aufwendungen für höchstens fünf probatorische Sitzungen einschließlich des

Erstellens der Verhaltensanalyse sind beihilfefähig. Dies gilt auch dann, wenn sich

die Verhaltenstherapie als nicht notwendig erweist.

3.2 Indikationen zur Anwendung der Verhaltenstherapie sind nur:

- psychoneurotische Störungen (z. B. Angstneurosen, Phobien),

- vegetativ-funktionelle Störungen mit gesicherter psychischer Ätiologie,

- Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder Medikamenten nach vorangegangener

Entgiftungsbehandlung, das heißt im Stadium der Entwöhnung unter Abstinenz,

- seelische Behinderung als Folge schwerer chronischer Krankheitsverläufe, sofern

sie noch einen Ansatzpunkt für die Anwendung von Verhaltenstherapie bietet,

- seelische Behinderung aufgrund extremer Situationen, die eine schwere Beein-

trächtigung der Persönlichkeit zur Folge hatten (z.B. schicksalhafte psychische

Traumen),

- seelische Behinderung aufgrund frühkindlicher emotionaler Mangelzustände, in

Ausnahmefällen seelische Behinderungen, die im Zusammenhang mit frühkindli-

chen körperlichen Schädigungen oder Missbildungen stehen,

- seelische Behinderung als Folge psychotischer Erkrankungen, die einen Ansatz

für spezifische verhaltenstherapeutische Interventionen – besonders auch im Hin-

blick auf die Reduktion von Risikofaktoren für den Ausbruch neuer psychotischer

Episoden – erkennen lassen.

3.3 Die Aufwendungen für eine Behandlung sind nur in dem Umfang beihilfefähig, als

deren Dauer je Krankheitsfall in Einzelbehandlung

- 40 Sitzungen,

- bei Behandlung von Kindern und Jugendlichen einschließlich einer notwendigen

begleitenden Behandlung ihrer Bezugspersonen 50 Sitzungen

nicht überschreiten.

Bei Gruppenbehandlung mit einer Teilnehmerzahl von höchstens acht Personen und

einer Dauer von mindestens 100 Minuten sind die Aufwendungen für 40 Sitzungen

beihilfefähig. Zeigt sich bei der Therapie, dass das Behandlungsziel innerhalb der

Stundenzahl nicht erreicht wird, kann in medizinisch besonders begründeten Fällen

eine weitere Behandlungsdauer von höchstens 40 weiteren Sitzungen anerkannt wer-

den. Voraussetzung für die Anerkennung ist das Vorliegen einer Erkrankung nach
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Nummer 3.2, die nach ihrer besonderen Symptomatik und Struktur eine besondere

Bearbeitung erfordert und eine hinreichend gesicherte Prognose über das Erreichen

des Behandlungsziels erlaubt. Die Anerkennung erfordert eine Stellungnahme eines

Gutachters.

3.4 Die Aufwendungen einer Verhaltenstherapie sind nur beihilfefähig, wenn der Thera-

peut eine der nachfolgenden Qualifikationen besitzt:

3.4.1 Ärztliche Psychotherapeuten

Wird die Behandlung durch einen ärztlichen Psychotherapeuten durchgeführt, muss

dieser Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Facharzt für Psychiatrie und Psy-

chotherapie, Facharzt für Kinder- und Jungendpsychiatrie und –psychotherapie oder

Arzt mit der Bereichs- bzw. Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“ sein. Ärztliche

Psychotherapeuten können die Behandlung durchführen, wenn sie den Nachweis

erbringen, dass sie während ihrer Weiterbildung schwerpunktmäßig Kenntnisse und

Erfahrungen in Verhaltenstherapie erworben haben.

3.4.2 Psychologische Psychotherpeuten

3.4.2.1 Ein Psychologischer Psychotherapeut mit einer Approbation nach § 2 PsychThG

kann Verhaltenstherapie erbringen, wenn er dafür eine vertiefte Ausbildung erfahren

hat.

3.4.2.2 Wird die Behandlung durch einen Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder-

und Jugendlichenpsychotherapeuten mit einer Approbation nach § 12 PsychThG (Ü-

bergangsregelung) durchgeführt, muss er

- zur vertragsärztlichen Versorgung der gesetzlichen Krankenkassen zugelassen oder

- in das Arztregister eingetragen sein oder

- über eine abgeschlossene Ausbildung in Verhaltenstherapie an einem bis zum

31. Dezember 1998 von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung anerkannten ve r-

haltenstherapeutischen Ausbildungsinstitut ve rfügen.

3.4.3 Fachliche Befähigung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen und für

Gruppentherapie
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3.4.3.1 Die fachliche Befähigung für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist,

sofern die Behandlung nicht durch einen Facharzt für Kinder- und Jugendlichenpsy-

chiatrie und –psychotherapie oder einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

erfolgt, neben der Berechtigung nach den Nummern 3.4.1, 3.4.2.1 oder 3.4.2.2, durch

eine entsprechende Berechtigung einer Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen.

3.4.3.2 Die fachliche Befähigung für Gruppenbehandlungen ist, sofern die Behandlung nicht

durch einen Facharzt für Psychotherapeutische Medizin erfolgt, neben der Berecht i-

gung nach den Nummern 3.4.1, 3.4.2.1 oder 3.4.2.2, durch eine entsprechende Be-

rechtigung einer Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen.
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3.5 Erfolgt die Behandlung durch Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder – und

Jugendlichenpsychotherapeuten, muss spätestens nach den probatorischen Sitzungen

und vor der Begutachtung durch einen Arzt der Nachweis einer somatischen (organi-

schen) Abklärung erbracht werden (Konsiliarbericht).

4 Psychosomatische Grundversorgung

Die psychosomatische Grundversorgung umfasst verbale Interventionen im Rahmen

der Nummer 849 des Gebührenverzeichnisses der GOÄ und die Anwendung übender

und suggestiver Verfahren nach den Nummern 845 bis 847 des Gebührenverzeich-

nisses der GOÄ (autogenes Training, Jacobsonsche Relaxationstherapie, Hypnose).

4.1 Aufwendungen für Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung sind nur

dann beihilfefähig, wenn bei einer entsprechenden Indikation die Behandlung der

Feststellung, Heilung oder Linderung einer Krankheit dient und deren Dauer je

Krankheitsfall die folgenden Stundenzahlen nicht überschreitet:

- bei verbaler Intervention als einzige Leistung 10 Sitzungen;

- bei autogenem Training und bei der Jacobsonschen Relaxationstherapie als Ein-

zel- oder Gruppenbehandlung 12 Sitzungen;

- bei Hypnose als Einzelbehandlung 12 Sitzungen.

Neben den Aufwendungen für eine verbale Intervention im Rahmen der Nummer

849 des Gebührenverzeichnisses der GOÄ sind Aufwendungen für körperbezogene

Leistungen des Arztes beihilfefähig.

4.2 Aufwendungen für eine verbale Intervention sind ferner nur beihilfefähig, wenn die

Behandlung von einem Facharzt für Allgemeinmedizin (auch praktischer Arzt),

Facharzt für Augenheilkunde, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Fach-

arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für

Kinderheilkunde, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie,

Facharzt für Neurologie, Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie, Facharzt für

Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für psychotherapeutische Medizin oder

Facharzt für Urologie durchgeführt wird.
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4.3 Aufwendungen für übende und suggestive Verfahren (autogenes Training, Jacobson-

sche Relaxationstherapie, Hypnose) sind nur dann beihilfefähig, wenn die Behand-

lung von einem Arzt oder einem Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder-

und Jugendlichenpsychotherapeuten erbracht werden, soweit dieser über entspre-

chende Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung übender und suggestiver

Verfahren verfügt.

4.4 Eine verbale Intervention kann nicht mit übenden und suggestiven Verfahren in der-

selben Sitzung durchgeführt werden. Autogenes Training, Jacobsonsche Relaxati-

onstherapie und Hypnose können während eines Krankheitsfalles nicht nebeneinan-

der durchgeführt werden.

5 Voranerkennungsverfahren

5.1 Die Festsetzungsstelle beauftragt einen Gutachter (Nummer 5.6) mit der Erstellung

eines Gutachtens zur Notwendigkeit und zu Art und Umfang der Behandlung sowie

mit der Bewertung der Angaben des Arztes oder Psychologischen Psychotherapeuten

oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (nachstehend Therapeuten ge-

nannt) in den Formblättern 1 und 2 (Nummer 5.5).

5.1.1 Zu diesem Zweck hat der Beihilfeberechtigte der Festsetzungsstelle das Formblatt 1

("Antrag auf Anerkennung der Beihilfefähigkeit für Psychotherapie") ausgefüllt vo r-

zulegen. Außerdem hat er (oder der Patient) den behandelnden Therapeuten zu ersu-

chen, auf Formblatt 2 einen Bericht für den Gutachter zu erstellen.

5.1.2 Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

sollen zusätzlich mit Formblatt 2a (Nummer 5.5) den erforderlichen Konsiliarbericht

eines Arztes zur Abklärung einer somatischen (organischen) Krankheit (§ 1 Abs. 3

Satz 2  PsychThG) einholen.

5.1.3 Der Therapeut soll das ausgefüllte Formblatt 2 und ggf. das Formblatt 2a in einem

verschlossenen, als „vertrauliche medizinische Unterlagen“ gekennzeichneten Um-

schlag der Festsetzungsstelle zur Weiterleitung an den Gutachter übermitteln unter

gleichzeitigem Verweis auf den Auftrag/Ersuchen des Beihilfeberechtigen/Patienten.
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5.1.4 Nach Erhalt aller Unterlagen beauftragt die Festsetzungsstelle mit Formblatt 3

(Nummer 5.5) einen Gutachter mit der Erstellung des Gutachtens nach Formblatt 4

(Nummer 5.5) und leitet ihm zugleich folgende Unterlagen zu:

a) den als „vertrauliche medizinische Unterlagen“ gekennzeichneten Umschlag des

Therapeuten (ungeöffnet!),

b) das ausgefüllte Formblatt 1 (als Kopie),

c)  das Formblatt 4, in dreifacher Ausfertigung,

d) einen an die Festsetzungsstelle adressierten, als „vertrauliche medizinische Un-

terlagen“ gekennzeichneten Freiumschlag.

5.1.5 Der Gutachter übermittelt seine Stellungnahme nach Formblatt 4 („Psychotherapie-

Gutachten“) – in zweifacher Ausfertigung – in dem Freiumschlag der Festsetzungs-

stelle. Diese leitet eine Ausfertigung des „Psychotherapie-Gutachtens“ an den Thera-

peuten weiter.

5.1.6 Auf Grundlage der gutachterlichen Stellungnahme erteilt die Festsetzungsstelle dem

Beihilfeberechtigten einen rechtsmittelfähigen Bescheid über die Anerkennung der

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für Psychotherapie nach Formblatt 5 (Nummer

5.5).

5.2 Legt der Beihilfeberechtigte gegen den Bescheid der Festsetzungsstelle Widerspruch

ein, kann die Festsetzungsstelle im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ein Ober-

gutachten einholen.

5.2.1 Zu diesem Zweck hat der Beihilfeberechtigte (oder der Patient) den behandelnden

Therapeuten zu ersuchen, seinen "Erstbericht" an den Gutachter auf Formblatt 2 zu

ergänzen, wobei insbesondere die Notwendigkeit der Behandlung erneut begründet

und auf die Ablehnungsgründe der Beihilfestelle/des Gutachters eingegangen werden

sollte.

5.2.2 Der Therapeut soll den ergänzten Bericht in einem verschlossenen, als „vertrauliche

medizinische Unterlagen“ gekennzeichneten Umschlag der Festsetzungsstelle zur

Weiterleitung an den Obergutachter übermitteln unter gleichzeitigem Verweis auf

den Auftrag/Ersuchen des Beihilfeberechtigten/Patienten.
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5.2.3 Nach Erhalt der Unterlagen beauftragt die Festsetzungsstelle einen Obergutachter

(Nummer 5.6) mit der Erstellung eines Obergutachtens; sie leitet ihm zugleich fo l-

gende Unterlagen zu:

a) den als „vertrauliche medizinische Unterlagen“ gekennzeichneten Umschlag-
des Therapeuten (ungeöffnet!),

b) Kopie des Psychotherapie- Gutachtens,
c) einen an die Festsetzungsstelle adressierten, als „vertrauliche medizinische

Unterlagen“ gekennzeichneten Freiumschlag.

Ist der die psychotherapeutische Behandlung ablehnende Gutachter gleichzeitig
Obergutachter, ist ein anderer Obergutachter einzuschalten.

Ein Obergutachten ist nicht einzuholen, wenn die psychotherapeutische Behandlung
aufgrund einer Stellungnahme des Gutachters abgelehnt wurde, weil der Therapeut
die in den Nummern 2.4.1 bis 2.4.4 und 3.4.1 bis 3.4.3 aufgeführten Voraussetzun-
gen nicht erfüllt.

5.2.4 Der Obergutachter übermittelt seine Stellungnahme in dem Freiumschlag der Fest-

setzungsstelle.

5.2.5 Auf Grundlage der (ober-)gutachterlichen Stellungnahme erteilt die Festsetzungs-

stelle dem Beihilfeberechtigten einen Widerspruchsbescheid.

5.3 Bei einer Verlängerung der Behandlung oder Folgebehandlung (Nummern 2.3 und

3.3) leitet die Festsetzungsstelle den vom Therapeuten begründeten Verlängerungs-

bericht (Bericht zum Fortführungsantrag nach Formblatt 2) mit einem Freiumschlag

dem Gutachter zu, welcher das Erstgutachten erstellt hat. Dabei ist das Formblatt 4

um die zusätzlichen Angaben bei Folgebegutachtung zu ergänzen. Im Übrigen gelten

die Nummern 5.1.1 bis 5.1.5 entsprechend.

5.4 Von dem beihilferechtlichen Voranerkennungsverfahren nach den Nummern 5.1 bis

5.3 ist abzusehen,

a) wenn die gesetzliche oder private Krankenversicherung des Beihilfeberechtigten

(oder des Patienten) bereits eine Leistungszusage aufgrund eines durchgeführten

Gutachterverfahrens erteilt hat, aus der sich Art und Umfang der Behandlung und

die Qualifikation des Therapeuten ergeben. Der Umfang der beihilfefähigen

Aufwendungen richtet sich nach den Nummern 2.3 und 3.3.



- 15 -

b) wenn der Festsetzungsstelle nach den probatorischen Sitzungen die Feststellung

des Therapeuten vorgelegt wird, dass bei verhaltenstherapeutischer Ein-

zelbehandlung die Behandlung bei je mindestens 50minütiger Dauer nicht mehr

als 10 Sitzungen sowie bei Gruppenbehandlung bei je mindestens 100minütiger

Dauer nicht mehr als 20 Sitzungen erfordert. Muss in besonders begründeten

Ausnahmefällen die Behandlung über die festgestellte Zahl dieser Sitzungen hin-

aus verlängert werden, ist die Festsetzungsstelle hiervon unverzüglich zu unter-

richten. Aufwendungen für weitere Sitzungen sind nur nach vorheriger Anerken-

nung durch die Festsetzungsstelle aufgrund der Stellungnahme eines Gutachters

zur Notwendigkeit und zu Art und Umfang der Behandlung beihilfefähig.

5.5 Die für die Durchführung des Voranerkennungsverfahrens erforderlichen Formblät-

ter sind als Anlagen zur Verwaltungsvorschrift veröffentlicht.

5.6 Die Liste der Gutachter wird von dem für das Beihilfenrecht zuständigen Ministeri-

um in Teil II des Ministerialblattes der Landesregierung veröffentlicht.

5.7 Um eine Konzentration auf einzelne Gutachter zu vermeiden, sind die Anträge zur

gutachterlichen Stellungnahme von der Festsetzungsstelle den Gutachtern und Ober-

gutachtern im Rotationsverfahren zuzuleiten.

5.8 Die Kosten des Gutachtens in Höhe von 41 Euro und des Obergutachtens in Höhe

von 82 Euro jeweils zuzüglich der Umsatzsteuer, soweit diese in Rechnung gestellt

wird, trägt die Festsetzungsstelle (Be ihilfetitel).

6 Angemessenheit der Aufwendungen

6.1 Ärztliche Leistungen

6.1.1 Für die Angemessenheit der Aufwendungen ärztlicher Leistungen gilt Nummer 3.2

der Verwaltungsvorschrift zu § 3 Abs. 2 BVO vom 26. Juni 1997 (MinBl. S. 318).
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6.1.2 Überschreitet bei Rechnungsstellung eine Gebühr den in § 5 Abs. 2 Satz 4 GOÄ vor-

gesehenen Schwellenwert, kann der im Voranerkennungsverfahren beteiligte Gut-

achter zur Angemessenheit um ein zusätzliches Gutachten gebeten werden. Nummer

5.8 gilt entsprechend.

6.2 Leistungen Psychologischer Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten

6.2.1 Die Angemessenheit der Aufwendungen für Leistungen Psychologischer Psychothe-

rapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bei Privatbehandlung

richtet sich nach der GOÄ mit der Maßgabe, dass Vergütungen nur für Leistungen

berechnungsfähig sind, die in den Abschnitten B und G des Gebührenverzeichnisses

der GOÄ aufgeführt sind - § 1 Abs. 2 der Gebührenordnung für Psychologische Psy-

chotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (GOP) vom 8. Juni

2000, (BGBl. I S. 818). Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Gebühren-

ziffern:

Abschnitt B der GOÄ: 1, 3, 4, 34, 60, 70 (ausgenommen Dienst- bzw. Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen), 75, 80, 85, 95;

Abschnitt G der GOÄ: 808, 835, 845, 846, 847, 855, 856, 857, 860, 861, 862, 863,
864, 865, 870, 871.

Gebühren für Leistungen nach Abschnitt B sowie Gebühren für Leistungen nach den

Nummern 808, 835, 845, 846, 847, 855, 856, 857 und 860 des Abschnittes G der

GOÄ unterliegen nicht dem Voranerkennungsverfahren durch Gutachter, sie sind

unabhängig von den übrigen Behandlungsziffern nach Abschnitt G der GOÄ beihil-

fefähig.

6.2.2 Im Übrigen gelten die Nummer 6.1.1 und 6.1.2 entsprechend.
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7 Nicht beihilfefähige Verfahren

Aufwendungen für die nachstehenden Behandlungsverfahren sind nicht beihilfefä-

hig:

Familientherapie, funktionelle Entspannung nach M. Fuchs, Gesprächspsychothera-

pie (z. B. nach Rogers), Gestalttherapie, körperbezogene Therapie, konzentrative

Bewegungstherapie, Logotherapie, Musiktherapie, Heileurhythmie, Psychodrama,

respiratorisches Biofeedback, Transaktionsanalyse.

Katathymes Bilderleben ist nur im Rahmen eines übergeordneten tiefenpsychologi-

schen Therapiekonzepts beihilfefähig.

Rational Emotive Therapie ist nur im Rahmen eines umfassenden verhaltensthera-

peutischen Behandlungskonzepts beihilfefähig.

8. In-Kraft-Treten

8.1 Die Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

8.2 Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift vom 26. Juni 1997 – P 1820 /04 A –

416 – (MinBl. S. 335, ber. MinBl. S. 434) außer Kraft.

8.3 Die Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 20. November 1990 –

P1820 A – 416 – (MinBl. S. 461), 30. Dezember 1998 – P 1820 A – 416 – (MinBl.

1999 S. 35), 8. Juli 1999 - P 1820 A - 416 – (MinBl. S. 301) und 7. Juli 2000

– P 1820 A – 416 – (MinBl. S. 219) sind nach dem In-Kraft-Treten der Verwaltungs-

vorschrift nicht mehr anzuwenden.

Anlagen

MinBl. S. 271


